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W
ie schon die Wildfleisch-
Verordnung sieht auch das

neue „EU-Hygienepaket“ vor, dass
besonders ausgebildete Jäger als
„kundige Personen“ das Wild in ei-
ner genau definierten Form zu
untersuchen haben, bevor es „in
Verkehr gebracht“ wird. Das Aus-
bildungsbuch dazu liegt nun in ak-
tualisierter, erweiterter Form vor
und ist auch gesetzlich auf dem neu-
esten Stand. – Ein Buchauszug.

Verwertung von Wild 

Es bieten sich 4 Möglichkeiten:
A Wild wird für den Eigenbedarf

verwendet (Eigenbedarf ist ge-
geben, wenn ausschließlich ein
privater bzw. gesellschaftlicher
Zweck für die Verwendung vor-
liegt)

B Wild wird an einen Wildbearbei-
tungsbetrieb abgegeben

C Wild wird direkt vermarktet
D Wild wird nicht dem mensch-

lichen Verzehr zugeführt

A Wild wird selbst verzehrt 
(Eigenverzehr; privater häuslicher Ge-
brauch)
Das Lebensmittelhygienerecht gilt nicht
für die Primärproduktion für den priva-
ten häuslichen Gebrauch. Der Grund-
satz „Zu Hause ist erlaubt, was gefällt“
drückt auch die individuelle Freiheit in
unserer Gesellschaft aus.

Die volle Verantwortung für die ge-
sundheitliche Unbedenklichkeit der
im privaten häuslichen Gebrauch ver-
wendeten Lebensmittel besteht wie bei
allen anderen Lebensmitteln auch. Die
allgemeine Strafbarkeit (leichte oder
grobe Fahrlässigkeit; Vorsatz) in die-
sem Bereich - wie bei Pilzen, Bär-
lauch, Honig, Eiern, Getränken etc. -
ist natürlich nicht ausgeschlossen.

B Wild wird an einen Wildbear-
beitungsbetrieb abgegeben
Grundsätzlicher Umgang mit frei le-
bendem Großwild - Behandlung von
Großwild:

�Nach dem Erlegen des frei lebenden
Großwilds müssen Mägen und Ge-
därme sobald wie möglich entfernt
und dabei untersucht werden; erfor-
derlichenfalls müssen die Tiere ent-
blutet werden.

Anmerkung: Der Jäger/Erleger hat das
Wild vor dem Erlegen einer Lebend-
tieruntersuchung zu unterziehen. Es
gilt als Leitlinie für die Gute Hygiene-
praxis: Ausweiden spätestens drei
Stunden nach dem Erlegen; sonst gilt
das Wildstück als „auffällig“ und ist

dem amtlichen Tierarzt vorzulegen -
siehe Seite 1 des Wildbret-Anhängers.

�Die „kundige Person“ muss den
Wildkörper und alle ausgenomme-
nen Eingeweide (Herz, Lunge, Le-
ber, Milz, Nieren - nicht aber Mägen
und Gedärme, denn die waren schon
vom Jäger/Erleger zu untersuchen)
auf Merkmale untersuchen, die da-
rauf schließen lassen,dass das Fleisch
gesundheitlich bedenklich sein könn-
te. Die Untersuchung muss so bald
wie möglich nach dem Erlegen statt-
finden. 

Anmerkung: Diese Untersuchung hat
sobald wie möglich nach dem Erlegen,
spätestens jedoch nach 36 Stunden, zu
erfolgen.

Wildbret-Hygiene
Das Buch zur 

Guten Hygienepraxis bei Wild

Seite 1 und 2 des aktuell gültigen Wildbret-Anhängers
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Erhältlich bei den Landesjagdverbänden

�Soll Fleisch von frei lebendem Großwild über einen Wild-
bearbeitungsbetrieb vermarktet werden, so müssen die
Wildkörper sobald wie möglich nach der unter Ziffer 2 ge-
nannten Untersuchung zu einem Wildbearbeitungsbetrieb
befördert werden. Die Eingeweide müssen dem Wildkör-
per gemäß den Vorschriften der Ziffer 4 beigefügt werden.
Die Eingeweide müssen also zu einem bestimmten Tier
gehörig erkennbar sein.

�Werden bei der Untersuchung gemäß Ziffer 2 keine auf-
fälligen Merkmale festgestellt, vor dem Erlegen keine Ver-
haltensstörungen beobachtet und besteht kein Verdacht
auf Umweltkontamination, so muss die „kundige Person“
dem Wildkörper eine mit ihrer Identifikationsnummer
versehene Erklärung beigeben, in der dies bescheinigt
wird (Wildbret-Anhänger - Seite 2). In dieser Bescheini-
gung müssen auch das Datum, der Zeitpunkt und der Ort
des Erlegens aufgeführt werden (Wildbret-Anhänger -
Seite 1). 

In diesem Fall brauchen der Kopf und die Eingeweide dem
Wildkörper nicht beigefügt zu werden, außer bei Tieren
der für Trichinose anfälligen Arten (Schweine, Einhufer
und andere), deren Kopf (ausgenommen Hauer) und
Zwerchfell dem Wildkörper wiederum beigefügt werden
müssen. Allen anderen in den Mitgliedstaaten, in denen
gejagt wird, noch allfällig zusätzlich gestellten Anforde-
rungen müssen die Jäger ebenso genügen, damit insbe-
sondere bestimmte Rückstände und Stoffe gemäß der
Richtlinie 96/23/EG kontrolliert werden können.

Anmerkung: Bei für Trichinose anfälligen Arten sind der
Kopf inkl. der Zunge sowie Zwerchfellteile für die Trichi-
nenuntersuchung notwendig!

... mehr im Buch! 
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